
Biogashandbuch Bayern - Materialienband, Dokumentation Fortschreibung Kap. 2.2.1, Stand Januar 2011 

Dokumentation der Fortschreibung des Kapitels  
„2.2.1 Baurecht“  

im Biogashandbuch Bayern - Materialienband 
 
 

1. Fassung vom Dezember 2004 
 

2. Fassung vom Mai 2007 
Inhaltliche Fortschreibung der Fassung vom Dezember 2004: 

1. Kap. 2.2.1: Der dritte Absatz wurde um den Satz „Ein Vorbescheid gilt grundsätzlich drei 
Jahre.“ ergänzt. 

2. Kap. 2.2.1.1.1: Die Fußnoten 5 und 6 wurden eingefügt. 
Im letzten Absatz wird in Satz 4 das Wort „Erlaubnis“ durch „Zulassung“ ersetzt. 

3. Kap. 2.2.1.1.2: Die Fußnote 7 wurde eingefügt. 
4. Kap. 2.2.1.1.3: Die Fußnote 8 wurde eingefügt. 
5. Kap. 2.2.1.1.4 ist neu hinzugekommen. 
6. Kap. 2.2.1.2: In Absatz 2 wurde § 29 um „Abs. 1“ (BauGB) ergänzt. 
7. Kap. 2.2.1.2.1: Ab Absatz 2 wurde das Kapitel neu gefasst. 
8. Kap. 2.2.1.2.3 wurde neu gefasst. 
9. Kap. 2.2.1.4 ist neu hinzugekommen. 
 
Zudem wurden kleinere redaktionelle Anpassungen vorgenommen. 

3. Fassung vom Januar 2011 
Vollständige Überarbeitung des Kapitels aufgrund der Neufassung der BayBO im Jahr 
2007. 
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